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Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 06.03.2018 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 23.04.2018  öffentlich 

 
 

Bebauungsplan Nr. 125  
"Wohnbebauung zwischen Dietersheimer Straße und Am Anger",  
Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, Immissionsschutz-
behörde 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising - Immissionsschutzbehörde vom 02.03.2018 
 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für das Gewerbe im Mischgebiet sind die zwei Stellplätze südlich von Gebäude 5 entlang 
der Zufahrt vorgesehen. Dem stehen gemäß schalltechnischer Stellungnahme Aktenvermerk 
AV 02 des Ingenieurbüros Kottermair GmbH vom 12.03.2018 keine immissionsschutzfach-
lichen Belange entgegen. Die Stellplätze der Gewerbeeinheit dürfen ausschließlich während 
der Tageszeit von 6:00 bis 22:00 Uhr genutzt werden. 
Sollten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens weitere oder andere TG-Stellplätze 
oder andere Stellplätze im Plangebiet der Gewerbeeinheit im Mischgebiet zuschlagen 
werden, müssen für diese die Einhaltung der immissionsschutzfachlichen Belange nachge-



wiesen werden. Der Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 
 
Die weiteren redaktionellen Hinweise und Empfehlungen werden übernommen: 
 
Zu Festsetzung Nr. 5.2 und zur Begründung 6.2: 
Bei der Überschrift ist die Vorsilbe "Gewerbe" zu streichen, da es sich im westlichen Bereich 
ausschließlich um Stellplatznutzung für "Wohnen" handelt. 
 
Zu Festsetzung Nr. 5.2 erfolgt die Ersetzung des ersten Satzes wie folgt: 
Die Stellplätze 1 + 2 müssen als Garagen sowie die Stellplätze 3 - 11 als geschlossene Car-
ports (in Richtung Norden und seitlich) ausgeführt und in der Planzeichnung sowie textlich 
festgesetzt werden. Die weiteren Stellplätze 12 – 14 sind als oberirdische Stellplätze herzu-
stellen. 
 
Zur Begründung 
Die folgenden Hinweise werden aus dem Lärmgutachten (Seite 9) in die Begründung 
übernommen: 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend redaktionell geändert. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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